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1 Grundlagen, Veranlassung und Planziel 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidda hatte am 28.05.2002 die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. N 26 „Hornitex Energiezentrale und Verlegung der K 196“ beschlossen, die entsprechenden 
Beteiligungsverfahren wurden durchgeführt, sodass am 09.12.2003 der Satzungsbeschluss gefasst wurde. 
Der Bebauungsplan wurde daraufhin mit Verfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 29.04.2004 
genehmigt, jedoch anschließend nicht durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt und hat dem-
nach keine Rechtskraft erlangt.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. N 26 umfasst u.a. den südwestlichen Teilbereich des ehe-
maligen Betriebsgeländes der Firma Hornitex bzw. Pfleiderer AG, das Areal der Kläranlage Nidda, die 
hieran östlich angrenzende Ludwigstraße (K 196) sowie im weiteren östlichen Anschluss das Fließgewäs-
ser der „Nidda“ sowie darüber hinaus diverse landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

Für das Gelände der Kläranlage wurde der Änderungsbebauungsplan Nr. N 26.1 „Industriegebiet Auf der 
Breit und Kläranlage Nidda“ aufgestellt und mit der Bekanntmachung am 23.09.2008 rechtswirksam. Wei-
terhin wurde der Bebauungsplan Nr. N 31 „Gewerbe- und Industriepark an der K 196“ aufgestellt und mit 
der Bekanntmachung vom 01.04.2017 rechtswirksam. Der Bebauungsplan Nr. N 31 wurde vom Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof (VGH) am 03.07.2024 für unwirksam erklärt.  

Beide Bebauungspläne Nr. N 26.1 und Nr. N 31 überlagern bzw. überlagerten den Ursprungsbebauungs-
plan Nr. N 26 nur teilweise, erfassen jedoch nicht den weitergehenden Planbereich des Ursprungsbebau-
ungsplans, insbesondere nicht hinsichtlich der seinerzeit geplanten Verlegung der K 196. Mangels Be-
kanntmachung der Genehmigung hat der Planbereich des Ursprungsbebauungsplanes nie Rechtskraft er-
langt. Dieser Sachverhalt wurde dem Hessischen Städte- und Gemeindebund vorgetragen, welcher in sei-
ner Einschätzung vom 05.06.2009 zu dem Ergebnis kommt, dass für den Ursprungsbebauungsplan der 
Rechtsschein eines Bebauungsplanes vorliegt und insofern für die Stadt Nidda eine von dritter Seite nicht 
durchsetzbare Verpflichtung besteht, im Interesse der Rechtsklarheit den nicht rechtswirksamen Bebau-
ungsplan aufzuheben und damit den Rechtsschein zu beseitigen.  

Dieser Auffassung folgt die Stadt Nidda und hat hierzu am 07.12.2016 den Beschluss zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. N 26 gefasst. 

 

2 Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Aufhebungssatzung entspricht dem Geltungsbereich des von der Stadt-
verordnetenversammlung am 09.12.2003 als Satzung beschlossenen Bebauungsplans Nr. N 26 „Hornitex 
Energiezentrale und Verlegung der K 196".   

Nach aktueller Grundstücksteilung sind folgende Flurstücke ganz oder zumindest durch die Aufhebungs-
satzung betroffen:  

 

Gemarkung Nidda, Flur 5  

8/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/11, 10/12, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 64/1, 64/2, 85/2  

Gemarkung Nidda, Flur 8  

30, 32, 31/1, 31/2, 33/1, 34/1, 36/1, 37/1, 38/5, 39/4, 49, 50, 53, 54/2, 55/3, 56/1, 57/3, 57/4, 58/1, 62, 64/1, 
81/1, 81/2, 82/3, 82/4, 83, 86, 88/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90/1, 92/1, 93/1, 100/2, 103/3, 111/1.  

 

Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung umfasst eine Gesamtfläche von 15,85 ha. 
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3 Verfahrensdurchführung 
 

Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften des Baugesetzbuches über die Aufstellung von Bauleit-
plänen auch für ihre Aufhebung. Entsprechend dem Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Nidda vom 07.12.2016, wird die angestrebte Aufhebung des Bebauungsplanes im zweistu-
figen Regelverfahren durchgeführt.  

In Abstimmung mit der Stadt Nidda erfolgt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB im Zeitraum vom … bis einschließlich ….  

Parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. 

 

4 Planungsrechtliche Voraussetzungen  
4.1 Flächennutzungsplan (FNP) 

 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Nidda 2007 ist das Plangebiet überwiegend als: 

 

- Gewerbliche Baufläche 
- Fläche für die Ver- und Entsorgung und 
- Fläche für die Landwirtschaft 

 

dargestellt. Entsprechend der Bebauungspläne Nr. N 26.1 und Nr. N 31 i.V.m. der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes Nr. N 26, entsprechen die Darstellungen den gewünschten Planungsabsichten, aus diesem 
Grund ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich. In Abbildung 1 ist der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. N 26 markiert. 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem FNP der Stadt Nidda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ohne Maßstab, genordet 
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4.1.1 Bebauungsplan 
 

Der zur Aufhebung vorgesehene Bebauungsplan Nr. N 26 „Hornitex Energiezentrale und Verlegung der K 
196“ setzt innerhalb seines Geltungsbereiches im nordöstlichen Teilbereich Industriegebiet sowie Flächen 
für die Entsorgung mit der Zweckbestimmung „Kläranlage“ fest. Im westlichen und südlichen Teilbereich 
werden Verkehrsflächen der K 196 (Ludwigstraße) und Wasserflächen zur Verlegung der Verkehrsflächen 
bzw. des Bachlaufes der Nidda festgesetzt, darüber hinaus werden Flächen für die Landwirtschaft und 
Ausgleichsflächen ausgewiesen. 

Der Ursprungsbebauungsplan (Planzeichnung und Festsetzungen) ist als Anlage dieser Begründung bei-
gefügt. 

 
5 Städtebauliche Ziele sowie Zweck der Aufhebung des Bebauungsplanes 
5.1 Grundlagen 

 

Der Bebauungsplan Nr. N 26 „Hornitex Energiezentrale und Verlegung der K 196“ wurde am 09.12.2003 
als Satzung beschlossen. Die wesentlichen Ziele des Bauleitplans waren die Sicherung und Fortentwick-
lung des Industriegebietes und des Kläranlagenstandortes sowie die Neugestaltung der Trassenführung 
der K 196, welche zur Verbesserung der Verkehrsführung in südöstliche Richtung verlegt werden sollte. 
Parallel zur Veränderung der Verkehrsfläche sollte auch der angrenzende Bachlauf der Nidda in südöstli-
che Richtung verlegt werden. 

 

5.2 Ziele der Aufhebung des Bebauungsplanes 
 

Der Bebauungsplan wurde mit Verfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 29.04.2004 zwar ge-
nehmigt, jedoch anschließend nicht durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt und hat demnach 
keine Rechtskraft erlangt. 

Zwischenzeitlich wurden für den Bereich der Kläranlage und des Industriegebietes die Bebauungspläne 
Nr. N 26.1 und 31 aufgestellt. Der vom VHG für unwirksam erklärte Bebauungsplan Nr. N 31 wird zumindest 
für den hier relevanten Teilbereich derzeit neu bearbeitet. Die Verlegung der K 196 und in diesem Zusam-
menhang auch die Verlegung des Bachlaufes der Nidda werden nicht mehr beabsichtigt. Für das Plange-
biet besteht deshalb kein Bebauungsplanerfordernis im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

Wegen der unklaren Rechtlage wurde der Sachverhalt mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund 
abgestimmt, welcher in seiner Bewertung vom 05.06.2009 zu dem Ergebnis kommt, dass für den Ur-
sprungsbebauungsplan der Rechtsschein eines Bebauungsplanes vorliegt und insofern für die Stadt Nidda 
eine von dritter Seite nicht durchsetzbare Verpflichtung besteht, im Interesse der Rechtsklarheit den nicht 
rechtswirksamen Bebauungsplan aufzuheben und damit den Rechtsschein zu beseitigen. 

Aufgrund der nicht mehr gegebenen Planerfordernis und der fachlichen Bewertung des Hessischen Städte- 
und Gemeindebundes hat die Stadt Nidda am 07.12.2016 den Beschluss zur Aufhebung des Bebauungs-
planes Nr. N 26 gefasst. 

Sofern der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. N 26 nicht durch die rechtswirksamen Bebauungs-
pläne Nr. N 26.1 und 31 überdeckt wird, richtet sich die Bebauung zukünftig nach § 35 BauGB „Bauen im 
Außenbereich“. 

Bebauungspläne, die vor dem aufzuhebenden Bebauungsplan Nr. N 26 aufgestellt wurden und nach 
Rechtskraft der Aufhebungssatzung ggf. wieder „aktiv“ werden könnten, bestehen nicht. 
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6 Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung 
 

Gemäß § 42 BauGB „Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung“ gelten u.a. 
folgende Regelungen: 

 

(1) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben oder geändert und tritt dadurch eine nicht 
nur unwesentliche Wertminderung des Grundstücks ein, kann der Eigentümer nach Maßgabe der folgen-
den Absätze eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 

(2) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit 
aufgehoben oder geändert, bemisst sich die Entschädigung nach dem Unter-schied zwischen dem Wert 
des Grundstücks auf Grund der zulässigen Nutzung und seinem Wert, der sich infolge der Aufhebung oder 
Änderung ergibt. 

(3) Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks nach Ablauf der in Absatz 2 bezeichneten Frist aufge-
hoben oder geändert, kann der Eigentümer nur eine Entschädigung für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung 
verlangen, insbesondere wenn infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung die Aus-
übung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des 
Grundstücks, die sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, unmöglich gemacht oder wesentlich er-
schwert werden. Die Höhe der Entschädigung hinsichtlich der Beeinträchtigung des Grundstückswerts be-
misst sich nach dem Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks auf Grund der ausgeübten Nutzung 
und seinem Wert, der sich infolge der in Satz 1 bezeichneten Beschränkungen ergibt. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass der Bebauungsplan Nr. N 26 nie rechtswirksam wurde und im Bereich des 
nunmehr überwiegend als Außenbereich zu beurteilenden Geländes keine wertsteigenden Maßnahmen 
umgesetzt wurden, können Entschädigungsansprüche nach § 42 BauGB ausgeschlossen werden. 

Für die durch die Aufhebung des Bebauungsplanes betroffenen Bereiche der Kläranlage und des Indust-
riegebietes bestehen jüngere Bebauungspläne bzw. sind in der Aufstellung, sodass diese Bereiche bei der 
Aufhebungssatzung unbeachtlich sind. 

 

7 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes i.V.m. dem sehr eingeschränkten Baurecht nach § 35 BauGB; 
findet im Plangebiet kein Eingriff statt. Das Erfordernis für einen naturschutzfachlichen Ausgleich, ist im 
vorliegenden Aufhebungsverfahren nicht gegeben. 

 

8 Umweltbericht gemäß § 2a BauGB 
8.1.1 Inhalt und Ziele der Aufhebungssatzung 

 

Hinsichtlich der wichtigsten Ziele des Bauleitplans wird auf Kapitel 1 und 5.2 verwiesen. 

 

8.1.2 Umweltrelevante Ziele und Fachgesetze 
 

Entsprechend des § 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden, dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Bauflächen die Möglichkeiten der 
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Nachnutzung und der Nachverdichtung im Innenbereich zu nutzen, um die Bodenversiegelung zu begren-
zen. Für den Bebauungsplan ist die Eingriffsregelung des § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 21 Abs. 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes beachtlich. 

Durch die Aufhebung des rechtskräftigen Bebauungsplans wird im wesentlichen Baurecht nach § 35 
BauGB geschaffen. Auf dem überwiegenden Areal findet kein planungsrechtlicher Eingriff in Natur und 
Landschaft statt, für die Teilbereiche, die durch jüngere Bebauungspläne überlagert werden bzw. überla-
gert werden sollen, erfolgten bzw. erfolgen im Rahmen dieser Planaufstellungsverfahren separate Eingriffs-
ausgleichsplanungen. 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes entspricht der Darstellungen des Flächennutzungsplans und ist so-
mit aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Nidda entwickelt. 

 

8.1.3 Bestandsaufnahme 
 

Schutzgut Mensch 
Durch die Aufhebung des Bebauungsplans findet kein zusätzlicher Eingriff in das Schutzgut bzw. keine 
Verschlechterung der Immissionssituation statt. 

 

Schutzgut Boden 
Durch die Aufhebung des Bebauungsplans wird das Plangebiet im Wesentlichen zum Außenbereich, es 
findet kein zusätzlicher Eingriff in das Schutzgut Boden statt. 

 

Schutzgut Oberflächen- und Grundwasser 
Auswirkungen auf das Grundwasser sind nicht zu erwarten. Für das Schutzgut Oberflächen- und Grund-
wasser ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 

 

Schutzgut Klima und Luft 
Aufgrund des zukünftigen Außenbereichs sind keine Veränderungen des Schutzgutes Klima und Luft zu 
erwarten. Für das Schutzgut Luft/Klima ergibt sich kein Kompensationsbedarf. 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile des Natur-
haushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensräume 
sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen. 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes wird das Plangebiet überwiegend zum Außenbereich. Inner-
halb des Außenbereichs sind nur besonders privilegierte Vorhaben zulässig, sofern derartige Eingriffe ge-
plant werden, sind hierfür separate Eingriffs- und Ausgleichsplanungen erforderlich. 

Die zukünftige Außenbereichslage des Plangebietes und die bestehende Vegetation lassen in der Gesamt-
betrachtung gegenüber der bestehenden Bewirtschaftung keine Wechselwirkungen mit Kleinbiotopen der 
Umgebung erwarten. 

 

Schutzgut Landschaftsbild 

Auf dem zukünftigen Außenbereichsareal ist kein Eingriff in das Landschaftsbild prognostizierbar. 



Stadt Nidda, Kernstadt: Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. N 26  10 

  02/2026 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Durch den Bebauungsplan werden für das Plangebiet keine Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgü-
tern festgestellt. 

 

8.1.4 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Aufgrund der nicht erlangten Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. N 26 erfolgt bei Nichtdurch-führung der 
Planung keine Veränderung gegenüber der Umsetzung der Aufhebung des Bebau-ungsplanes. Die Auf-
hebung des Bebauungsplanes erfolgt lediglich aufgrund des Rechtsscheins, welche für diesen Bebauungs-
plan vorliegt und insofern für die Stadt Nidda eine von dritter Seite nicht durchsetzbare Verpflichtung be-
steht. Im Interesse der Rechtsklarheit wird der Bebauungs-plan aufgehoben, um somit den Rechtsschein 
zu beseitigen. 

 

8.1.5 Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft / Bilanzierung 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Ursprungsbebauungsplanes findet planungsrechtlich kein Eingriff in 
Natur und Landschaft statt. Eine Ausgleichsbilanzierung kann daher nicht vorgenommen werden. 

Ursprünglich festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen nicht realisiert werden und können 
daher für andere Eingriffe in den Naturhaushalt herangezogen werden. 

 

8.1.6 Zusammenfassung 
 

Durch die Planung findet kein Eingriff in Natur und Landschaft statt, da der überwiegende Teil des Plange-
bietes zukünftig als Außenbereich zu bewerten ist. Für den Bereich der Kläranlage und des im nördlichen 
Teilbereich kleinflächig betroffene Industriegebiet bestehen jüngere Bebauungspläne bzw. sind in Bearbei-
tung, innerhalb dieser Gebiete richtete sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach den neuen Bebauungsplä-
nen. 

 

9 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Be-schreibungen und Bewertun-
gen herangezogen wurden 

 

NIDDA, S. (2007). Flächennutzungsplan der Stadt Nidda. 

 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1 – Bebauungsplan Nr. N 26 (Planzeichnung und Festsetzungen) 
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Anlage 1 – Bebauungsplan Nr. N 26 
(Planzeichnung) 
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Anlage 1 – Bebauungsplan Nr. N 26 (Festsetzungen) 
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